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AKTUELL 
Zivilschutzgesetzrevision 

Bern (spk) Der  Schweizer Zivil
schutz soll zu einem effizienten, ge
strafften und  kostengünstigen 
Schutz-, Rettungs- und Hilfsinstru
ment bei Notlagen aller Art  umge
staltet werden. Dies geht aus der  
Botschaft , zur neuen Zivilschutzge
setzgebung hervor, die der Bundes
rat am Mittwoch verabschiedet hat. 
Das Zivilschutzgesetz wird total re
vidiert, das Schutzbautengesetz teil
revidiert. Bis ins Jahr 2010 sollen im 
Bereich Zivilschutz gegen zwei Mrd 
Franken eingespart werden. 

NZZ-Fernsehmagazin 
Zürich (spk) Die Neue Zürcher 

Zeitung (NZZ) hat beim Bundes
amt für Kommunikation (Bakom) 
ein Konzessionsgesuch für die Aus
strahlung ihres Fernsehmagazins 
«Format NZZ» eingereicht. Die  für 
das Gesuch erforderlichen vertrag
lichen Regelungen mit der SRG sei
en getroffen worden, schreibt die 
N Z Z  in ihrer Ausgabe vom Mitt
woch. 

Ab  Freitag, den 1. Oktober soll 
«Format NZZ» alle zwei Wochen 
um 21.15 Uhr  über den Sender ge
hen. Vom Konzept her  will sich die 
N Z Z  am Monatsmagazin «Folio» 
orientieren. Ein einziges Thema soll 
aus verschiedener Sicht, in der  Re
gel mit ein bis zwei Beiträgen, dar
gestellt werden. 

Hypozins-Senkung 
Zürich (AP) Die Migros-Bank 

senkt als erste gesamtschweizerisch 
tätige Bank ihre Hypothekarzins
sätze im Wohnungsbereich um ei
nen viertel Prozentpunkt auf 5,75 
Prozent. Wie das Institut am Mitt
woch in  Zürich bekanntgab, gilt der 
neue Satz für bestehende Grund
pfandkredite per  1. Dezember. Für  
das Neugeschäft treten die neuen 
Konditionen sofort in Kraft. Die  
Migros-Bank gehört nach eigenen 
Angaben mit einem Hypothekarbe
stand von rund sechs Milliarden 
Franken zu den grösseren Hypothe
karinstituten der Schweiz. 

Flugverbot missachtet 
Sarajevo (spk) Das von der U N O  

verfügte militärische Flugverbot 
über Bosnien ist vorwiegend von 
der regierungstreuen, moslemisch 
beherrschten Armee Bosniens mis
sachtet worden. In  einer vom Haup
tquartier der  UNO-Friedenstrup-
pen in Zagreb verbreiteten Mittei
lung wies UNO-Kommandant Jean 
Cot am Mittwoch darauf hin, dass 
die Luftraumüberwacher seit An
fang Juli mindestens 119 Verstösse 
der Moslems-festgestellt hätten, im 
gleichen Zeitraum auf  serbischer 
Seite lediglich 42 unerlaubte Flüge 
und 3 der Kroaten. 

Unsere Milchprodukte werden ab 1. September billiger 
Die Regierung beschloss Senkung des Milchgrundpreises um 10 Rappen - Ausgleichsmassnahmen f ü r  Bauern ins Auge gefasst 

L I E B E  G E H T  ^ 

V/s 

(s. e.) - Konsumenten können sich 
freuen: ab 1. September 1993 werden 
FYischmilch, Rahm und Butter billiger. 
Die Fürstliche Regierung beschloss in 
ihrer Sitzung vom 10. August 1993, den 
Milchgrundpreis um 10 Rappen pro Ki
logramm zu senken. Der Schweizerische 
Bundesrat fällte diesen Entscheid be
reits am 26. April 1993 und hat mit die
ser Massnahme wohl die schrittweise 
Anpassung des Milchpreises auf EG-Ni
veau in die Wege geleitet. Von der Preis
senkung profitieren die Konsumenten; 
die Lasten müssen die Landwirte tragen. 
Die Auswirkungen der Milchpreissen
kung auf das Einkommen der Milchbau
ern sollen gemäss Landwirtschaftsamt 
mit Sofortmassnahmen gemildert wer
den. 

Die  liechtensteinischen Landwirte ha
ben bisher nach Abzug eines Rückbehal-
tes für einen Liter Milch 1.04 Franken 
bekommen. Gemäss Regierungsbe-
schluss werden sie sich ab 1. September 
1993 nun neu  mit 94 Rappen zufrieden 
geben müssen. So will es auch der  
schweizerische Bundesrat, der  bereits im 
April dieses Jahres einer Reduktion zu
gestimmt hat. «Da wir im selben Wirt
schaftsraum arbeiten, war es für uns un
umgänglich, diese Milchpreissenkung 
nachzuvollziehen», sagte der  Leiter des 
Liechtensteinischen Landwirtschaftsam
tes Julius Ospelt. ^ 

Weitergabe an den Konsumenten 
Bei Konsummilch (ohne Magermilch), 

Konsu'mrahm, Frischmilchprodukten 
und DaUermilchwaren (ohne entrahmte 
Produkte) soll nach dem Willen des 
Bundesrates die Grundpreisreduktion 
an die Abnehmer und Konsumenten 
weitergegeben werden. «Die Eidg. Preis
kontrollstelle werde darüber wachen, 
dass dies auch geschehe», ist einer Mit
teilung des Bundesrates zu entnehmen. 

Wie Otto Gerner, Geschäftsführer 
des Milchhofes in Schaan, auf Anfrage 
erklärte, werde auch der FL-Milchver-

Von der Senkung des Milchgrundpreises profitieren in erster Linie die Konsumenten. Die Bauern müssen mit teilweise empfind
lichen Einkommenseinbussen rechnen. Die Regierung ist aufgefordert, entsprechende Massnahmen zur Sicherung des bäuer
lichen Einkommens zu treffen. 

band die Reduktion bei den in Frage 
kommenden Milchprodukten weiterge
ben. Dies sei aber stark vom Voll
milchanteil in den einzelnen Produkten 
abhängig. Eine gewisse Rolle spiele zu
dem der Detailhandel; entsprechende 
Verhandlungen seien noch nicht abge
schlossen. 

Wieviel bezahlt der Verbraucher 
Verbraucher werden laut neuer Preis

ordnung ab 1. September für einen Liter 
Milch 1.80 Franken' (bisher 1.90 Fran
ken) auf den Ladentisch legen müssen. 
Bei der  Butter wird die Grundpreissen
kung teilweise an  die Konsumenten wei
tergegeben. Die Abgabepreise für Tafel 
und Kochbutter werden wie folgt ge
senkt: Vorzugs-, Molkerei und Käserei
butter um 1.-  Fr ./kg und Kochbutter in 
Packungen von 250 g um 60 Rappen per 
Kilogramm. E s  sei nicht ausgeschlossen, 
so Ot to  Gerner, dass auch Joghurt in ge
wissen Quanten billiger werden könnte. 

Hörergebühren für Radio L? 
Anlehnung an die Entscheidung in der Schweiz für  Lokalradios 

(G. M.) - Insgesamt 24 der 40 privaten 
Lokalradios in der Schweiz kommen in 
den Genuss von Zuwendungen aus den 
Gebühren, die gemäss Radio- und Fern
sehgesetz eingezogen werden. Radio L, 
also das künftige Radio aus dem Für
stentum Liechtenstein, soll sich aus
schliesslich privat finanzieren. Nach der 
schweizerischen Entscheidung erklärte 
Roman Banzer, designierter Programm
leiter von Radio L auf Anfrage: «Ich 
könnte mir dieses Modell auch für 
Liechtenstein vorstellen». 

Die Finanzierung bereitet Radio L,  
dessen Projekt einen Landessender mit 
Ausstrahlung in die benachbarte 
Schweiz und ins Vorarlberg-vorsieht, of
fensichtlich etwas Mühe. Der  Erfolg der 

, Aktienzeichnung für die Kapitalauf-
I Stockung der Radio-TV AG, die derzeit 
bis zum 30. September 1993 läuft, wird 

| Aufschluss darüber geben, ob  und wie 
Radio L im kommenden April auf Sen
dung gehen kann. 

Die grundsätzliche Konzessionsertei-
lung für Radio L durch die Regierung 
ging davon aus, dass sich ein künftiger 
Radiosender im Fürstentum Liechten
stein selbst durch Werbeeinnahmen zu 
finanzieren habe, während d e r  Staat le
diglich die Sendeanlagen - also die Mit
tel zur Verbreitung der Radiosendun
gen, ohne Studioeinrichtungen - zur 
Verfügung stelle. Bereits vor der  schwei
zerischen Entscheidung über das Ge
bührensplitting zugunsten de r  finanz
schwächeren Lokalradios tauchten auch 
in unserem Land Vorstellungen auf, dass 
aus den  Radio- und Fernsehgebühren 
auch bei uns ein Teil für die Finanzie
rung von Radio L zur Verfügung gestellt 
werden könnte. Diese Vorstellungen 

sind nach dem «Geldsegen für Schweizer 
Lokalradios» nun bestärkt worden, zu
mal ein Teil der Gebühren an die 
Schweizerische Radio- und Fernsehge
sellschaft übermittelt werden, während 
der andere Teil den Medienfonds äufnet 
bzw. in die allgemeine Landeskasse 
fliesst. 

Roman Banzer, designierter Pro
grammleiter von Radio L, sagte auf  An
frage, eine Handhabung ähnlich wie in 
der  Schweiz würde Radio L entgegen
kommen. Die Verwendung der Radio-
und Fernsehgebühren für Programmlei
stungen eines künftigen liechtensteini
schen Radiosenders ist nach seiner Auf
fassung vernünftiger als die stetige Äuf-
nung des Medienfonds und die Verwen
dung eines erheblichen Teils dieser Ge
bühren für die normalen Einnahmen des 
Staates. 

Insbesondere ein gut ausgebautes In
formationsprogramm, das nicht nur 
Welt- und Lokalnachrichten umfasst, 
sondern auch die Region miteinbezieht, 
ist nach seinen Worten ein aufwendiges 
Unterfangen, das entsprechende finanzi
elle Mittel benötigt. Auch die Sendun
gen für Bildung, Religion, Kultur sind 
nach seiner Erfahrung sehr personal-
und kostenintensiv, so dass ein Staats
beitrag an Radio L durchaus gerechtfer
tigt wäre. 

Das neue Radio- und Fernsehgesetz 
befindet sich gegenwärtig in de r  Ver
nehmlassung. Uber  die Verwendung de r  
Radio- und Fernsehgebühren für liech
tensteinische Radio- oder  Fernsehsen
der  steht in diesem Entwurf nichts-drin. 

Die Konsumentenpreise für Käse blei
ben jedoch unverändert. 
Einkommenseinbusse für die Bauern 

Nutzniesser der Grundmilchpreissen
kung sind in erster Linie die Konsumen
ten. Die Lasten haben die Landwirte zu 
tragen: sie müssen teilweise empfindli
che Einkommenseinbussen in Kauf  neh
me. Die «Vereinigung Bäuerlicher Orga
nisationen im Fürstentum Liechtenstein 
VBO» schätzt, dass in Liechtenstein mit 
einer jährlichen Einbusse von 1,3 Mio. 
Franken zu rechnen ist. Alleine für die 
Monate September bis Dezember 1993 
würde dies noch ein Betrag von mehr als 
400 000 Franken ausmachen. Die V B O  
hielt in einem Schreiben an die Regie
rung fest, dass den Bauern eine Einkom
menseinbusse in dieser Grössenordung 
nicht zugemutet werden könne und for
derte gleichzeitig die Regierung auf, die 
notwendigen Massnahmen zur Siche
rung des bäuerlichen Einkommens zu 
treffen. 

Die Regierung hat als Sofortmassnah-
m e  einer Erhöhung des Milchkontigen-
tes bis maximal 15 % - befristet auf das 
Jahr  1993 - zugestimmt. Gemäss Julius 
Ospelt  vom Landwirtschaftsamt müsse 
diese Erhöhung vom Landwirt beantragt 
u n d  dürfe nur  mit vorhandenen Kapa
zitäten ausgeschöpft werden. Als weite
r e  Massnahme werde ein direkte Abgel
tung ins Auge gefasst. Ein entsprechen
d e r  Kredit wird zurzeit von de r  Regie
rung geprüft und voraussichtlich im Sep
tember  1993 d e m  Landtag zur Beschlus
sfassung vorgelegt. A b  Mitte kommen
des Jahres sollte nach den Worten des 
Landwirtschafts-Amtsleiters ein Modell 
für landwirtschaftliche Direktzahlungen 
erarbeitet sein und in Kraft gesetzt wer
den  können. Gedacht werde an  ein land
wirtschaftliches Rahmengesetz, das in 
verschiedenen Verordnungen verschie
dene  Beitragsmöglichkeiten vorsieht. 
Wünschbar wäre ein einfaches, transpa
rentes liechtensteinspezifisches System. 

Rechtsvorschriften publiziert 
Kundmachung von Verordnungen über Aufenthalt von Ausländern 

(G. M.) - Die Regierung hat mit Stich
tag 18. August, wie aus den Amtlichen 
Publikationen ersichtlich, vier Verord
nungen im Zusammenhang mit dem 
Aufenthalt von Ausländern sowie mit 
deren Einreise oder Ausreise publiziert. 
Die Rechtsvorschriften sind nach Anga
ben von Dr. Norbert Marxer, Leiter des 
Rechtsdienstes der Regierung, nicht 
neu. Doch mussten sie aufgrund des 
Kundmachungsgesetzes sowie aufgrund 
von Entscheidungen des Staatsgerichts
hofes integral veröffentlicht werden, 
weil es sich um schweizerische Vorschrif
ten mit Wirkung auf Liechtenstein han
delt. 

Nach Entscheidungen des Staatsge
richtshofes bedürfen Gesetze und Ver
ordnungen zu ihrer Gültigkeit nicht nur 
der Zustimmung des Landtags bzw. der 
Regierung, sondern auch der Publika
tion im Landesgesetzblatt. Das Kundma
chungsgesetz schreibt dazu vor: «Die 
Kundmachung enthält den  vollständigen 
Wortlaut de r  Rechtsvorschriften». 

Gemäss dieser Bestimmung genügt e s  
nicht mehr, wie es früher oft der  Fall 
war, dass nur  die schweizerischen Erlas
se, die über den Zollvertrag oder  über  
andere bilaterale Abkommen auch im 
Fürstentum Liechtenstein gültig sind, 
mit ihren Nummern angegeben werden. 

Wie Dr. Norbert Marxer, Leiter des 
Rechtsdienstes der  Regierung, auf An
frage erklärte, sind die vier Landesge
setzblätter, die am 18. August ausgege
ben wurden, auf das Kundmachungsge
setz und au f  die Entscheidungen des 
Staatsgerichtshofes zurückzuführen. Die  

Regierung hatte die Kundmachung der 
schweizerischen Rechtsvorschriften in 
bezug auf die Ausländer am 11. Mai 
1993 beschlossen. In  unserem Land er
halten die Verordnungen mit dem Aus
gabedatum Rechtskraft, doch sind die 
Vorschriften und Bestimmungen aus der  
Schweiz schon seit dem Inkrafttreten im 
Nachbarstaat massgebend. 

Eine der Verordnungen befasst sich 
mit der Einreise und Anmeldung der  
Ausländer, eine andere mit de r  Meldung 
wegziehender Ausländer, die dritte mit 
der  Zusicherung d e r  Aufenthaltsbewilli
gung zum Stellenantritt und die letzte 
schliesslich mit d e r  Zuständigkeit der  
Fremdenpolizeibehörden. 
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